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§8 

Stellvertretung des Bürgermeisters 

Die Stellvertreter des Bürgermeisters führen die Bezeichnung Stadträtin oder Stadtrat. Es 
werden zwei Stadträte gewählt. 

§9 

Gleichstellungsbeauftragte 

(1) 	Die Gleichstellungsbeauftragte ist hauptamtlich tätig. Sie wird durch die 
Stadtvertretung bestellt und unterliegt mit Ausnahme der Regelung in § 41 Abs. 5 KV 
M-V der Dienstaufsicht des Bürgermeisters. 

(2) 	Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern in der Gemeinde beizutragen. Zu ihren Aufgaben gehören 
insbesondere: 

1. die Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern, 

2. Initiativen zur Verbesserung der Situation der Frauen in der Stadt, 

3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und 
Behörden, um gleichstellungsspezifische Belange wahrzunehmen. 

4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen und 
Erlasse des Bundes und des Landes zu frauenspezifischen Belangen. 

Der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres 
Aufgabenbereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren 
Initiativen, Vorschläge, Bedenken und sonstigen Stellungnahmen berücksichtigt 
werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen 
Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu erteilen. 

§10 

Entschädigungen, Zuwendungen 

(1) 	Die Barlachstadt Güstrow gewährt entsprechend der Verordnung über die 
Entschädigung der in Gemeinden, Landkreisen, Ämtern und Zweckverbänden 
ehrenamtlich Tätigen folgende Entschädigungen: 

1. Für die ehrenamtliche Tätigkeit des Präsidenten der Stadtvertretung wird eine 
funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 500,00 € gezahlt. 

2. Für die ehrenamtliche Tätigkeit der Fraktionsvorsitzenden wird eine 
funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 210,00 € gezahlt. 
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3. Der erste und der zweite ehrenamtliche Stellvertreter des Bürgermeisters erhalten 
eine funktionsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 280,00 E. Damit sind 
alle zusätzlichen Aufwendungen abgegolten, die durch die Wahrnehmung der 
Vertretung entstehen. 

4. Durch die Zahlung der funktionsbezogenen Aufwandsentschädigung entfällt für den 
Präsidenten und für die Stellvertreter des Bürgermeisters jeglicher Anspruch auf 
Zahlung von sitzungsbezogener Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an 
Sitzungen der Stadtvertretung, der Ausschüsse, des Präsidiums und der Fraktionen. 

5. Den Stellvertretern des Präsidenten sowie der Fraktionsvorsitzenden wird für ihre 
besondere Tätigkeit bei Verhinderung des Vertretenen für die Dauer der Vertretung 
eine entsprechende Aufwandsentschädigung gewährt. Die funktionsbezogene 
Aufwandsentschädigung wird bei tageweiser Vertretung zusätzlich zur 
sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigung gezahlt. Für jeden Tag wird ein 
Dreißigstel der jeweiligen monatlichen funktionsbezogenen Aufwandsentschädigung 
gezahlt. 

6. Spätestens nach einem Monat Vertretung entfällt die Aufwandsentschädigung für den 
Präsidenten bzw. für die Fraktionsvorsitzenden. 

7. Vertritt ein Stellvertreter den Bürgermeister bei dessen Verhinderung für einen 
längeren Zeitraum als einen Monat, wird für die über einen Monat hinausgehende 
Zeit die Entschädigung bis auf das Eineinhalbfache des Betrages nach Abs. 1 Punkt 
3 erhöht, solange die Vertretung ununterbrochen andauert. 

(2) 	Die Mitglieder der Stadtvertretung erhalten für die Teilnahme an Sitzungen 

- der Stadtvertretung 

- der Ausschüsse 

-  des Präsidiums 

-  der Fraktionen 

eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung pro Sitzung in Höhe von 40,00 E. 

1. Ausschussvorsitzenden oder deren Vertretung wird für jede von ihnen geleitete 
Sitzung eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 60,00 € pro 
Sitzung gewährt. 

2. Fraktionsvorsitzende erhalten zusätzlich zur funktionsbezogenen 
Aufwandsentschädigung eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung für 
Sitzungen der Stadtvertretung und ihrer Ausschüsse. 

3. Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner nach § 36 Abs. 5 KV M-V erhalten für 
die Teilnahme an Sitzungen der Ausschüsse, in die sie gewählt sind sowie an 
Sitzungen der Fraktionen, die der Vorbereitung dieser Ausschusssitzungen dienen, 
eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung pro Sitzung in Höhe von 40,00 E. 

4. Stellvertretende sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner erhalten nur dann eine 
sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung, wenn bei Fraktionssitzungen das 
Hauptmitglied nicht anwesend ist oder sie bei Ausschusssitzungen ihr Mandat 
tatsächlich wahrnehmen. 
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(3) Entgangener Arbeitsverdienst wird auf Antrag in der nachgewiesenen Höhe neben 
der sitzungs- und funktionsbezogenen Aufwandsentschädigung gesondert ersetzt. 

(4) Zusätzlich zu der sitzungs- und funktionsbezogenen Aufwandsentschädigung sind auf 
Antrag auch notwendige Aufwendungen für die Beaufsichtigung von Kindern bis zum 
vollendeten 10. Lebensjahr oder die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger bis 
maximal 15,00 € je Sitzung zu ersetzen, sofern eine ausreichende Beaufsichtigung 
oder Betreuung anderweitig nicht sichergestellt werden kann. 

Die Schiedspersonen der Schiedsstelle erhalten als Entschädigung für die 
entstandenen Aufwendungen aus ihrer Tätigkeit 30,00 € für jede durchgeführte 
Sitzung. 

(6) 	Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als 
Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung, im Aufsichtsrat oder ähnlichem 
Organ eines Unternehmens oder Einrichtung des privaten Rechts sind an die Stadt 
abzuführen, soweit sie monatlich 250,00 € überschreiten. 

Zuwendungen an Fraktionen werden auf Grundlage der „Richtlinie für die Gewährung 
von Zuwendungen an die Fraktionen der Stadtvertretung aus Haushaltsmitteln der 
Barlachstadt Güstrow" gezahlt. 

§11 

Öffentliche Bekanntmachungen 

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Barlachstadt Güstrow erfolgen durch 
Veröffentlichung im Internet auf der Homepage der Barlachstadt Güstrow unter der 
Adresse www.guestrow.de . Das Ortsrecht sowie sonstige öffentliche 
Bekanntmachungen sind über den Link „Ortsrecht & Öffentliche Bekanntmachungen" 
zu erreichen. 

(2) Bekanntmachungen auf der Grundlage des Baugesetzbuches werden im Güstrower 
Stadtanzeiger gemäß § 12 veröffentlicht. Die öffentliche Bekanntmachung nach 
Baugesetzbuch ist bewirkt mit dem Ablauf des Erscheinungstages des Güstrower 
Stadtanzeigers. 

Unter der Anschrift Barlachstadt Güstrow, Markt 1, 18273 Güstrow kann sich 
jedermann Satzungen der Barlachstadt Güstrow kostenpflichtig zusenden lassen. 
Entsprechende Textfassungen werden zur Mitnahme während der Öffnungszeiten im 
Bürgerbüro des Rathauses, Markt 1, bereitgehalten. Dies gilt auch für außer Kra ft 

 getretene Satzungen. 

Die Bekanntmachungen sind nach Ablauf des ersten Tages bewirkt, an dem die 
Bekanntmachung in der Form nach Abs. 1 im Internet verfügbar ist. Dieser Tag wird 
in der Bekanntmachung vermerkt. 

Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung, erfolgt deren 
öffentliche Bekanntmachung durch Auslegung zur Einsicht im Bürgerbüro des 
Rathauses während dessen Dienststunden. Auf die Auslegung von Karten, Plänen 
und Zeichnungen ist bei der öffentlichen Bekanntmachung des Wortlautes der 
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Satzung im Internet wie im Absatz 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt zehn 
Arbeitstage, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der 
Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu 
vermerken. 

(6) 	Vereinfachte Bekanntmachungen erfolgen durch Aushang an den 
Bekanntmachungstafeln bzw. durch Auslegung im Bürgerbüro des Rathauses. Die 
Bekanntmachungstafeln befinden sich an folgenden Standorten: Innenstadt: vor dem 
Rathaus, OT Primerburg: an der alten Försterei, OT Klueß: am Spielplatz, OT 
Suckow: am Dorfanger, OT Neu Strenz: an der Gasstation. 

Ist die öffentliche Bekanntmachung einer ortsrechtlichen Bestimmung in der Form des 
Absatzes 1 oder des Absatzes 2 in Folge höherer Gewalt oder sonstiger 
unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist diese mit Aushang an den 
Bekanntmachungstafeln nach Absatz 5 zu veröffentlichen. Die Aushangfrist beträgt 
mindestens 14 Tage. Der Tag des Aushangs und der Tag der Abnahme werden nicht 
mitgerechnet, aber auf dem ausgehängten Schriftstück mit Unterschrift und 
Dienstsiegel vermerkt. In diesen Fällen ist die Bekanntmachung in der Form nach 
Absatz 1 oder Absatz 2 unverzüglich nachzuholen, sofern sie nicht durch Zeitablauf 
gegenstandslos geworden ist. 

Einladungen zu den Sitzungen der Stadtvertretung und ihrer Ausschüsse sowie 
Niederschriften ihrer öffentlichen Sitzungen sind über den Link 
„Ratsinformationssystem" zu erreichen. 

§12 

Stadtanzeiger 

(1) Der Güstrower Stadtanzeiger erscheint jährlich achtmal, jeweils zum Ersten der 
Kalendermonate Februar, März, Mai, Juni, August, September, November, Dezember 
und wird kostenlos an alle Haushalte der Barlachstadt Güstrow verteilt. 
Einzelexemplare können kostenlos im Rathaus der Barlachstadt Güstrow bezogen 
werden. Der Bezug im Abonnement kann nach formloser Beantragung gegen 
Erstattung der Versandkosten unter folgender Adresse vereinbart werden: 
Barlachstadt Güstrow, Der Bürgermeister, Markt 1, 18273 Güstrow. 

(2) Sind Karten, Pläne oder Zeichnungen Bestandteil der Bekanntmachung gemäß § 11 
Abs. 2, erfolgt die öffentliche Bekanntmachung durch Auslegung im 
Stadtentwicklungsamt in der Baustraße 33. Auf die Auslegung wird in der 
Bekanntmachung hingewiesen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht 
gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem 
ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken. Auf die 
Auslegung wird im Güstrower Stadtanzeiger rechtzeitig hingewiesen. 
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§13 

Sprachformen 

(1) Soweit in dieser Satzung Bezeichnungen, die für Frauen und Manner gelten, in der 
männlichen Sprachform verwendet werden, gelten diese Bezeichnungen für Frauen 
in der weiblichen Sprachform. 

§14 

In-Kraft-Treten 

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 05.11.2012 außer Kraft. 

Güstrow, 14. Dez ;nber 2015 
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Wappenanwendt ►ngen 

Vierfarb-Variante / CMYK Vollton-Variante / HKS 

Grünton: HKS 57 N 

Gelbton: HKS 3 NI 

Goldton 

Schwarz 

Wappen der Barlachstadt Güstrow 

14 

Grünton: 	100% 	Schwarz: i :  000% 

	

M 000% 	 M 000% 

	

100% 	 000% 

	

K 000% 	 K 100% 

Goldton: 	030% 

M 080% 080% 
K 000% 

Stadtflagge 

Flaggenanwendungen 

Grünton: 	100% 	Gelbton: L; 000% 
	

Wappenanwendung siehe oben 

	

M 000% 	 M 000% 

	

100% 	 100% 

	

I< 000% 	 K 000% 
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